
Hygienekonzept  

Schützenverein Klecken von 1924 e.V. 

Schützenhaus und angeschlossene Schießstände 

 

1. Abstand einhalten 

 Auf den Schießständen dürfen sich jeweils die folgende Zahl Personen 

und eine Schießaufsicht aufhalten:                                                          

50m-KK-Bahn:  4+1 Personen                                                                               

10m-Bahn für Luftdruckwaffen: 5+1 Personen                                       

25m-Kurzwaffenanlage: 3+1 Personen. 

 Im Gemeinschaftsraum (Schützenhaus) dürfen sich während des 

Trainings max. 20 Personen incl. der Schießleitung aufhalten. 

 Auf den Schießständen bleibt zwischen den Schützen immer ein Stand 

frei. 

 

2. Hygiene beachten 

 Gleich nach Betreten des Vereinsgebäudes müssen die Hände 

desinfiziert werden. 

 Vereinseigene Waffen sind nach jedem Benutzen vom Nutzer zu 

desinfizieren. 

 Benutzte Gegenstände (Stühle,Tische etc. ) sind  vor dem Verlassen des 

Vereinsgebäudes vom Verantwortlichen (Schießleiter)  mit 

entsprechenden Mitteln abzuwischen. 

 Händeschütteln und Umarmungen sind zu vermeiden. 

 Die allgemein gültigen Hygienevorschriften wie z.B. Händewaschen, 

Nies- und Hustetikette etc. müssen eingehalten werden. 

 
 

3. Mund- und Nasenschutz (MNS) 

 Schießaufsichten tragen während ihrer Aufsichtszeit einen MNS, wenn 

sie zu einer Waffenstörung oder zu einer anderen Handlung während 

des Schießens gerufen werden.  

 Beim Gang zu und von den Schießständen und Toiletten ist ebenfalls 

ein MNS zu tragen wegen der Unterschreitung des Mindestabstandes. 

 
Zusätzlich gelten die vom Land Niedersachsen und vom Landkreis Harburg jeweils gültigen 

Hygieneverordnungen. 

Das Hygienekonzept des Schützenverein Klecken von 1924 e.V. gilt bis auf Widerruf. 

Änderungen sind jederzeit möglich. 

            Stand: 26.05.2020    Der Vorstand 
 


